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Langfristiger Heilmittelbedarf 

 

1. Grundsätzliches zu Heilmitteln 

Es gibt 5 Heilmittelbereiche: 

Die Maßnahmen der: 

• Physiotherapie 

• Ergotherapie 

• Logopädie (Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie) 

• Podologischen Therapie 

• Ernährungstherapie 

 

Was ist die Heilmittel-Richtlinie? 

• Regelwerk und Norm 

• Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 

• Sie bestimmt die möglichen Höchstmengen der Behandlungen pro Verordnung  

• NEU und verändert seit 01.01.2021 

 

 

 

2. Die neue Heilmittel-Richtlinie (seit 01.01.2021) 

 
Was ist neu? 

• einheitliches Verordnungsformular für alle Heilmittelbereiche (Muster 13) 

• Regelfallsystematik entfällt (keine Erst + Folge-VO, VO außerhalb des Regelfalles mehr) 

• „Orientierende Behandlungsmenge“ (statt „Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls“) 

• „Dringlicher Behandlungsbedarf“ innerhalb von 14 Tagen möglich 

• Gültigkeit der Verordnung jetzt 28 Tage statt zuvor nur 14 Tage bis Behandlungsbeginn 

 

Das Wichtigste: 

• 3 vorrangige Heilmittel + ein ergänzendes Heilmittel sind gleichzeitig auf einem VO-Blatt möglich 

• Die Regelungen zum langfristigen Heilmittelbedarf sind unverändert 
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3. Physiotherapie im „Normalfall“ 
 

Beispiel-Diagnose: Gebrochener Arm 

 

Man bekommt „das Übliche“… 
 

 -> bis zu 6 Einheiten pro Verordnung Krankengymnastik (KG) = „Höchstmenge je Verordnung“ 

 -> bis zu 18 Einheiten pro Verordnungsfall = „orientierende Behandlungsmenge“ 

      (also 3 Verordnungen à 6 Einheiten) 

  -> Frequenzempfehlung 1-3x wöchentlich 

 

Weitere Verordnungen sind möglich, wenn das angestrebte Therapieziel nicht erreicht wurde 
 

 

Und wo steht das? 
 

 -> im Heilmittelkatalog (Zweiter Teil der Heilmittel-Richtlinie) 

 

Diagnosegruppe EX (Auszug aus dem Heilmittelkatalog) 

 

 
  

(c) IVC e.V.



 

Irmela Aurich                         „Langfrist-Verordnungen“ bei contergangeschädigten Menschen   Seite 3 

4. Die „Langfrist“-Verordnungen 

(Korrekter Name: Langfristiger Heilmittelbedarf) 

 
Die sogenannten „Langfrist-Verordnungen“ sind ohne Antrag möglich bei einer Diagnose + Diagnosegruppe aus 

der Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie (= langfristiger Heilmittelbedarf) 

 

 Sie können direkt für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen ausgestellt werden 

 Von Beginn an sind mehr Behandlungseinheiten möglich  

(z.B. 24 x MT + 24 x Elektrotherapie bei einer Frequenz von 1-3 x wöchentlich) 

 Höchstmenge je Verordnung + Orientierende Behandlungsmenge sind nicht zu berücksichtigen 

 Keine Genehmigung der Krankenkasse notwendig  

 Sie fallen nicht unter die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Arztpraxis 
 

! Vorsicht! Sie müssen dennoch medizinisch notwendig und wirtschaftlich sein! 

! Vorsicht bei Massagetherapien!!!   (Nur 12 Massage-Einheiten können innerhalb von 6 Monaten von 

demselben Arzt für eine Indikation verordnet werden!!) 

 

 

5. Das Wichtigste „Werkzeug“: Die Anlage 2 der Heilmittel- Richtlinie 

 
In der Liste der Anlage 2 finden sich die Diagnosen und entsprechenden Diagnosegruppen, für die ein 

langfristiger Heilmittelbedarf anerkannt ist. 

 
Vorgehensweise 
 

 

1) Eine Contergan-Diagnose aus der Anlage 2 auswählen, die auf den Patienten zutrifft 

 

-> Diagnoseschlüssel für conterganbedingte Fehlbildungen aus folgenden Bereichen:  

• Q 71.0 – Q 71.9: Obere Extremitäten   

• Q 72.0 – Q 72.9: U ntere Extremitäten  

• Q 87.0:  Gesichtsbetonte Fehlbildungssyndrome  

 

2.) Eine der hier hinterlegten Diagnosegruppen auswählen, die auf die Beschwerden des Patienten zutrifft 

-> Zum Beispiel: 

• EX Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens 

• WS Wirbelsäulenerkrankungen 

• LY bei Lymphabflussstörungen (-> Lymphdrainagen) 
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6. Ein Beispiel für eine „Langfrist-Verordnung“  

    für einen „Kurzarmer“ 

 
1.) Diagnoseschlüssel aus Anlage 2:   
 

z.B.  Q 71.9   
= Reduktionsdefekt der oberen Extremität, nicht näher bezeichnet  

 

 

 

2.) Kombiniert mit einer dort hinterlegten Diagnosegruppe: 

z.B. EX   
= Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens: Fehlbildungen 

(Diesen Text findet man im Heilmittelkatalog, siehe nächste Seite.)  
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Irmela Aurich                         „Langfrist-Verordnungen“ bei contergangeschädigten Menschen   Seite 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter: Beispiel für eine „Langfrist-Verordnung“  

für einen „Kurzarmer 
 

3.) Dann die zu den Beschwerden passende Leitsymptomatik  

laut Heilmittelkatalog (s.o.) wählen 

 

z.B. a) (= Schädigung/Störung der Gelenkfunktion) 
 

 

4.) U nd das oder die notwendigen vorrangigen Heilmittel (und  

falls notwendig auch ergänzenden Heilmittel) laut Heilmittelkatalog 
wählen (= Behandlungsmethoden)  

 

z.B. MT (= Manuelle Therapie)   
 

und ergänzend falls notwendig: 

 

z.B.  Elektrotherapie 
 

 

(c) IVC e.V.
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7. Die richtige Anzahl  

der Behandlungen berechnen 

 
 Beim „Langfristigen Heilmittelbedarf“ gemäß Anlage 2 brauchen die „Höchstmenge je VO“ und die 

„Orientierende Behandlungsmenge“ nicht berücksichtigt werden. 
 

 Die Einheiten der vorrangigen Heilmittel müssen aber dennoch in 12 Wochen zu schaffen sein! 
 

 Also sind die Anzahl und die Frequenz pro Woche wichtig: 

Beispiel: 24 x Manuelle Therapie (MT) für 12 Wochen 

Frequenzempfehlung: 1-3 x pro Woche  

(Grund: 3 x 12 = 36 Einheiten sind maximal möglich, d.h. 24 Einheiten sind zu schaffen 
und Behandler und Patient haben mehr Flexibilität bei der Terminierung der Einheiten) 

 

• Die ergänzenden Heilmittel fließen nicht in diese Berechnung und die Frequenz ein.  
Ihre Behandlungsmenge ist begrenzt durch die verordnete Anzahl der vorrangigen Heilmittel (hier also 

maximal 24 Einheiten). 

 

Beispiel: zusätzlich 24 x Elektrotherapie sind möglich  
 

 

Soweit verordnete Behandlungseinheiten innerhalb des 12-Wochen-Zeitraums nicht vollständig erbracht 

wurden, behält die Verordnung ihre Gültigkeit. 

 

 

 

 

Wichtig: 

 

 

Wirtschaftlichkeit und medizinische Notwendigkeit  

dürfen nie außer Acht gelassen werden! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(c) IVC e.V.
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Fertige Beispielverordnung 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Hilfreicher, 

aber nicht 

unbedingt 

notwendiger 

Hinweis   

(c) IVC e.V.
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8. Noch ein Hinweis zu Doppeleinheiten: 

 

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen kann dasselbe vorrangige Heilmittel auch als 

zusammenhängende Behandlung (= Doppelbehandlung) verordnet werden.  

Dennoch darf die Behandlungszeit 12 Wochen nicht überschreiten. 
 

Bei der Verordnung von Doppeleinheiten ist folgendes zu beachten: 

 

 Die verordnete Anzahl der Behandlungen bezieht sich auf die Einzeleinheiten (z.B. 24 x MT).  

 Die Frequenz jedoch bezieht sich auf die Behandlungstermine der Doppelbehandlungen.  

Zur Sicherheit sollte eine Frequenzspanne angegeben werden von 1-2 x pro Woche. 

 
Das heißt:  24 x MT (1-2 x pro Woche) als Doppelbehandlung verordnet,  

ergibt 1 Doppelbehandlung MT pro Woche für 12 Wochen  

oder 2 Doppelbehandlungen MT pro Woche für nur 6 Wochen. 
 

Wichtig:  

Es dürfen nicht am selben Tag zwei verschiedene vorrangige Heilmittel als Doppeleinheit abgerechnet werden! 

Eine Doppeleinheit muss also aus zwei gleichen Therapien bestehen (2x MT und nicht z.B. MT + KG).  
 

 

9. Achtung bei Massagetherapien! 
 
Es dürfen nur insgesamt 12 Massage-Einheiten pro Verordnungsfall verordnet werden. Vorher waren nur 10 

Einheiten im Regelfall verordnungsfähig. 

 
 

Das heißt im Klartext:  

Für die gesamte Zeit, in der Sie fortlaufend von diesem Arzt Verordnungen aufgrund derselben Diagnose und 

Diagnosegruppe erhalten, darf Ihnen dieser Arzt wirklich nur 12 Massage-Einheiten im Rahmen eines 
Verordnungsfalls verordnen!!! 

 

Es gibt aber eine Möglichkeit, um fortlaufend Massagetherapien zu erhalten:  

  Ausweichen auf die Verordnung von „KG“ (= Krankengymnastik) 

 

Grundlage: Im Rahmen der „KG“ können nach § 19 Abs. 3 Nr. 3a auch Massagetechniken zur Anwendung 

kommen. 
 

Das heißt konkret: 

Ihr Arzt könnte Ihnen statt 24 x Massage also 24 x Krankengymnastik (z.B. 2 x pro Woche) verordnen und zwar 

fortlaufend und ohne U nterbrechung. Im Rahmen dieser Krankengymnastik können auch Massagen 

angewendet werden. 
 

Bitte stimmen Sie diese Vorgehensweise unbedingt vorher mit Ihrer Physiotherapiepraxis ab! Nicht jeder 

behandelnde Masseur darf auch KG erbringen! 

 

(c) IVC e.V.
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10. Noch ein Wort zu Blankoverordnungen: 
 

Die Verhandlungen zu Blankoverordnungen laufen noch. 

Es wird frühestens mit einem Inkrafttreten von Blankoverordnungen zum 01.01.2022 gerechnet.  

 
Dann trifft nicht mehr der Arzt, sondern der Heilmitteltherapeut die Auswahl der Heilmittelleistung, bestimmt 

Behandlungsfrequenz und Menge der Behandlungseinheiten. Die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit von 

Blankoverordnungen liegt dann nicht mehr auf ärztlicher Seite, sondern wird von den Therapeuten 

übernommen. Die Kosten für die Blankoverordnungen werden im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung aus 
dem ggf. vereinbarten ärztlichen Heilmittel-Budget herausgerechnet. 

 

Wir hoffen, Ihnen und Ihrem Arzt mit diesem Handout die Ausstellung von sog. „Langfrist-Verordnungen“ 

speziell für contergangeschädigte Menschen zu erleichtern.  
Die Bestätigung über die erfolgte Prüfung dieser Informationen finden Sie in der nachfolgenden Anlage. 

 

Bei Fragen oder zu Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 

 
Mit den besten Grüßen und bitte bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzlichst 
 
Irmela Aurich 

Diplom-Betriebswirtin 
Ergotherapeutin 

 Koordinatorin 

 

 Tel: 02293  81 79 556 

Mobil: 0152 02 95 99 01 

Email: koordination@behandlungszentrum-contergan-nrw.eu 

Website:  Ambulantes Zentrum für contergangeschädigte Menschen (dbkg.de) 

Film zum Zentrum: LVCNRWEV – LVCNREW (contergan-nrw.eu) 

 

Interessenverband Contergangeschädigter 

Nordrhein-Westfalen e.V. 

Hilfswerk für vorgeburtlich Geschädigte 

www.contergan-nrw.eu  
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